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Vollzug der Bienenseuchenverordnung (Bienenseuchen-V), 
Bekämpfung der Amerikanischen Faulbrut im Landkreis Traunstein 
Aufhebung der Schutzmaßregeln für das Sperrgebiet in den Gemeinden Surberg und Traunstein  
 
 
Das Landratsamt Traunstein erlässt gemäß § 12 Abs. 1 der Bienenseuchen-Verordnung i.d.F. der Bek. vom 
03.11.2004, zuletzt geändert durch Art. 7 V vom 17.04.2014 folgende 
 

A n o r d n u n g: 
 

1. Die Nummer 1 der Allgemeinverfügung vom 14.08.2019 wird hiermit aufgehoben. 
 

2. Diese Allgemeinverfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als 
bekannt gegeben. 

 
3. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 

 
Allgemeiner Hinweis: 
Die Amerikanische Faulbrut gilt in dem Sperrgebiet als erloschen. 
 
Der Text dieser Allgemeinverfügung kann im Landratsamt Traunstein, Papst-Benedikt-XVI.-Platz, Altbau 
Zimmer Nr. 0.91 sowie in der jeweiligen Gemeinde während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
werden. Zudem ist diese Allgemeinverfügung abrufbar unter 
https://www.traunstein.com/aktuelles/amtsblaetter. 
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